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Sehr geehrter Herr Bundesrat 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Die EVP Schweiz bedankt sich für die Möglichkeit der Stellungnahme und macht davon gerne 
Gebrauch. Sie unterstützt den Vorschlag der Kommission, die obligatorische Bedenkzeit von 
zwei Monaten aufzuheben. Wir gehen davon aus, dass sich ein Paar viel überlegt und 
erarbeitet hat, bis es vor dem Gericht um die Scheidung anhält. Die Bedenkzeit ist vorher 
absolut vorhanden. 
 
Wir danken Ihnen für die Berücksichtigung unserer Stellungnahme. 
 
Freundliche Grüsse 
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